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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
bis vor geraumer Zeit war es möglich, dass in den Zeiten des Mutterschutzes vor und nach der 
Entbindung für die Kinder, die bereits eine Einrichtung der Kinderbetreuung besuchen, ein 
Anspruch auf einen Ganztagsplatz gewährt wurde.  
Dies diente – insbesondere in kinderreichen Familien – zur Entlastung der Schwangeren und 
Stabilisierung des Familiensystems. 
 
Ich frage daher an: 
 
Welche Gründe gibt es, um diese durchaus bewährte Verfahrensweise zu ändern ? 
 
 
Ich bitte um mündliche Beantwortung der Anfrage und ggf. schriftliche Ergänzung.  
 
 
 
 
Thorsten Giefers  
Stadtrat   
 
 
 

 
 
 




